
HAUSÄRZTEVERBAND BADEN-WÜRTTEMBERG

Kölner Straße 18, 70376 Stuttgart 
hausarzt-bw.de
info@hausarzt-bw.de

Typische Gründe, warum eine solche Maßnahme 
notwendig wird, sind eine Doppelbelastung durch 
Beruf und Kindererziehung, ein Partnerschafts-
konflikt, Belastungen für Alleinerziehende, Patch-
workfamilien, Erziehungsschwierigkeiten oder  
finanzielle Probleme. Diese führen dann oft zu 
Gesundheitsstörungen wie Infektanfälligkeit, 
Schlafstörungen, Übergewicht, Nervosität, Ver-
dauungsstörungen oder Rückenschmerzen.

Lohnanspruch auch in der Kur
Wer an solchen Beschwerden leidet, sollte seinen 
Hausarzt aufsuchen und einen Antrag stellen. 
Hilfreich sind auch Geschäftsstellen des Mütterge-
nesungswerkes oder anderer Wohlfahrtsorganisa-
tionen, die bei der Antragstellung unterstützen.

Noch ein wichtiger Hinweis: Viele Mütter kön-
nen sich nicht vorstellen, ohne ihre Kinder in Kur 
zu gehen. Meine Erfahrung (und die vieler Kolle-
ginnen und Kollegen) zeigt aber, dass die Erho-
lung und Besserung der Gesundheit viel stärker 
ausgeprägt sind, wenn die Maßnahme ohne Kin-
der durchgeführt wird.

Für die zu Hause bleibenden Kinder ist gesorgt, 
denn es gibt für diesen Fall einen Rechtsanspruch 
auf eine Haushaltshilfe. Schon oft ist es vorgekom-
men, dass in einer Mutter-Kind-Kur zuerst das 
Kind krank wird, dann die Mutter und deshalb 
erst in den letzten Kurtagen ein erholsames Ge-
fühl aufkam. 

Übrigens müssen sich Berufstätige keine Sorgen 
machen: Die Zeit der Mutter-Kind-Kur wird nicht 
auf den Urlaub angerechnet. Wie bei einem Kran-
kenhausaufenthalt erhalten die Berufstätigen auch 
während der Kur Lohn vom Arbeitgeber.

Ihr Jürgen Herbers

Seit dem Jahr 2002 haben Eltern einen An-
spruch auf Kurmaßnahmen. Diese können 
mit, aber auch ohne Kinder durchgeführt 

werden. Möglich sind Mütter- oder Väterkuren 
sowie Mutter-Kind- und Vater-Kind-Kur. Unter 
bestimmten Voraussetzungen kann auch eine 
ganze Familie eine entsprechende Kurmaßnahme 
beantragen. Und sollte eine Oma oder ein Opa 
ganz überwiegend für die Kindererziehung und 
 -betreuung zuständig sein, ist auch eine Kur für 
Großeltern möglich.

Die ersten Mütterheime wurden in Deutschland 
nach dem ersten Weltkrieg eröffnet und sollten 
Müttern Erholung ermöglichen. Oft waren es 
Kriegerwitwen mit mehreren Kindern, die dieses 
Angebot annahmen. 1950 wurde dann das Müt-
tergenesungswerk gegründet. Dieses und andere 
Wohlfahrtseinrichtungen gaben den Müttern und 
ihren Kindern die Möglichkeit, sich zu erholen. 
Sie waren dafür auf Spenden und staatliche Zu-
schüsse angewiesen.

Erfolgreicher Widerspruch
Seit 2002 handelt es sich um reguläre Leistungen 
der gesetzlichen Krankenkassen. Auf Antrag eines 
Arztes – in der Regel des Hausarztes – prüft die 
Krankenkasse, ob die Voraussetzungen für die 
Genehmigung einer solchen Maßnahme bestehen, 
gegebenenfalls wird auch der Medizinische Dienst 
der Krankenversicherung (MDK) hinzugezogen. 
Sollte dann der Antrag abgelehnt werden, können 
die Betroffenen Widerspruch einlegen – häufig 
wird die Mutter-Kind-Kur dann doch noch ge-
nehmigt. In der Regel kann man nach drei Jahren 
wieder einen Antrag stellen.

Bei der Mutter-Kind-Kur geht es primär um die 
Mutter oder den Vater. Sollte das Kind erkrankt 
sein, ist eine Kinderkur oder eine Rehabilitation 
notwendig, zu der ein Elternteil mitkommen 
kann. Bei den Mutter- bzw. Vater-Kind-Kuren ste-
hen die Erziehungspersonen im Mittelpunkt.

Mutter-Kind-Kuren nutzen!

Dr. Jürgen Herbers, 
Fortbildungs- 
beauftragter des 
Hausärztever-
bands Baden-
Württemberg
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